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■ Rundflüge & Airtaxi Alpliner AG, in K l o t e n , CH-
400.3.008.639-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom
11.12.2000, S. 8412). Statutenänderung: 13.11.2008. Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Ausführung von
gewerbsmässigen Flügen des Nichtlinienverkehrs. Die Gesell-
schaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im
In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im
In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt
oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Ge-
sellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, be-
lasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen
für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien
und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfah-
ren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten und mit Waren
und Erzeugnissen aller Art handeln. Qualifizierte Tatbestände
neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist
aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage:
Aktiven, denen keine Passiven gegenüberstehen, der Einzelfirma
Reinhard Pfister, in Lufingen, gemäss Bilanz per 20.09.1989; vom
Übernahmepreis wurden CHF 50’000.– als Sacheinlage ange-
rechnet].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfol-
gen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten
Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom
13.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revi-
sion und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschie-
dene Personen und erloschene Unterschriften: Treuhandbüro B.
Sutter & Partner, in Zürich, Revisionsstelle.
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